
Stand: 15.04.2016 

1. Nachtrag 
mit Wirkung ab dem 1. April 2016 

zwischen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 

und 

dem Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI), Dresden, 

zu der 
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 

abgeschlossenen 

Vereinbarung 
gemäß § 132e SGB V 

über die Durchführung von aktiven Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Krankheiten 

im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
auf der Grundlage des §20i Abs. 2 SGB V 

(,Impfvereinbarung Sachsen — Satzungsleistungen') 

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und das Sächsische Staatsministerium des Innern 
vereinbaren zur „Impfvereinbarung Sachsen — Satzungsleistungen" den Leistungskatalog der 
„Anlage A4" für heilfürsorgeberechtigte Polizeivollzugsbeamte mit Wirkung ab dem 1. April 
2016 anzupassen. Die bisherige Anlage A4 (in Kraft ab 01.01.2016) wird durch die neu 
gefasste Anlage A4 ersetzt. 

Dresden, 	Mai 216 
	

0 1, JUNI 2016 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen 	Sächs hes Staa ministerium des Innern 

Anlage: 
Anlage A4 mit Wirkung ab 01.04.2016 
zur „Impfvereinbarung Sachsen — Satzungsleistungen" (in Kraft ab 01.01.2016) 



Vereinbarung gemäß § 132e SGB V über die Durchführung von Schutzimpfungen gegen übertragbare Krankheiten 
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung auf der Grundlage des § 201 Abs. 2 SGB V („Impfvereinbarung Sachsen — Satzungsleistungen") 
zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen im Freistaat Sachsen, dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen sowie dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI), 
Dresden, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 	 Stand: 15.04.2016 

Anlage A4 — Leistungen für heilfürsorgeberechtigte Polizeivollzugsbeamte 
im Freistaat Sachsen [Heilfürsorgestellen des Polizeiverwaltungsamtes (PVA)] 

Mit Wirkung ab 1. April 2016: 

Schutzimpfung Abrechnungsbestimmung(en) Abr.-Nr. Vergütung 
(Pauschale 

pro Impfung) 

Frü hsommermeningo- 
enzephalitis (FSME) 

Für alle Heilfürsorgeberechtigten 
ohne Alterseinschränkung und 
ohne Beschränkung auf FSME-Risikogebiete 

89102S 6,39 EUR 

Hepatitis A 
Standardimpfung 
für alle seronegativen Heilfürsorgeberechtigten 
und notwendige Auffrischimpfungenl)  

89105S 6,39 EUR 

Hepatitis B 89106S 6,39 EUR 

Hepatitis A und B (HA - HB) 89202S 8,52 EUR 

Influenza Standardimpfung für alle Heilfürsorgeberechtigten 89111S 7,35 EUR 

Masern2)  
Standardimpfung 
für für alle empfänglichen Personen 
außerhalb der Indikationsliste der STIKO 

89113S 6,39 EUR 

Röteln 89123S 6,39 EUR 

Masern, Mumps, Röteln 
(MMR) 89301S 12,78 EUR 

Meningokokken 
(Serogruppe C) Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 89114S 6,39 EUR 

Meningokokken 
(Serogruppe B) Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 89114Z 6,39 EUR 

Pertussis3)  

Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre 
für alle Personen 

89116S 6,39 EUR 

Poliomyelitis3)  89121S 6,39 EUR 

Diphtherie, Tetanus, 
Poliomyelitis (TdIPV) 89302S 10,65 EUR 

Diphtherie, Pertussis, 
Tetanus (Tdap) 89303S 10,65 EUR 

Diphtherie, Pertussis, 
Tetanus, Poliomyelitis 
(TdapIPV) 

89400S 11,72 EUR 

Humane Papillomaviren 
(HPV) 

Für alle weiblichen Heilfürsorgeberechtigten 
ab vollendetem 18. Lebensjahr bis 
zum vollendeten 26. Lebensjahr 

99791 6,39 EUR 

Herpes zoster Für alle Heilfürsorgeberechtigten über 50 Jahre 99793 6,39 EUR 

1)  Inklusive der Kosten für die entsprechende Antikörperbestimmung; gesonderte Abrechnung über die KV Sachsen gemäß EBM. 
2) Vorzugsweise sind Kombinationsimpfstoffe (MMR) einzusetzen. 
3) Vorzugsweise sind Kombinationsimpfstoffe einzusetzen. 

1 / 1 


	Page 1
	Page 2

